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Vorwort

Die Frage nach der genauen föderalen Natur der Europäischen Union und dem
Umfang ihrer Vollzugskompetenzen als Verbund mit ihren Mitgliedstaaten hat
mich seit Beginn meiner juristischen Ausbildung fasziniert. Rückblickend auf
den Beginn meiner Promotion zeigt sich: Die Referenzgebiete, in denen diese
Fragen konkret verhandelt werden, mögen sich mit der Zeit verändern, doch die
grundlegenden Fragen bleiben dieselben.

Während zu Beginn meiner Promotion im Jahr 2018 die Befugnisse der Agen-
tur Frontex und die der europäischen Aufsichtsagenturen der Finanzmarkt-
überwachung zentrale Beispiele für Diskussionen um den Vollzug von Unions-
recht auf Unionsebene darstellten, rückte spätestens mit dem Digital Services Act
die Digitalregulierung als neues Referenzgebiet für Vollzugsregelungen in den
Vordergrund. Die zukünftige Forschung in diesem Bereich wird zeigen, ob die in
der vorliegenden Dissertation erarbeiteten Beiträge auch für diese neuen Refe-
renzgebiete Gültigkeit beanspruchen können.

Die Arbeit wurde im Jahr 2024 an der Freien Universität Berlin als Disser-
tation angenommen. Sie befindet sich auf dem Bearbeitungsstand von Januar
2023, wobei Rechtsänderungen, neue Rechtsprechung und Literatur zum Teil bis
Dezember 2024 berücksichtigt werden konnten.

Zuvorderst bin ich meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Christian Calliess zu
Dank verpflichtet. Er hat mich im Rahmen der Betreuung konstant dazu ermu-
tigt, meine Ergebnisse mit Nachdruck zu vertreten und den von mir eingeschla-
genen Pfad konsequent zu Ende zu gehen. Seine weitsichtigen Anregungen und
seine Offenheit für wissenschaftliche Ansätze außerhalb der klassischen rechts-
wissenschaftlichen Methoden haben die vorliegende, breite Aufstellung der Ar-
beit erst ermöglicht.

Herrn Prof. Dr. Thorsten Siegel danke ich für die zügige Erstellung des Zweit-
gutachtens.

Der Anspruch der Arbeit, über die rein juristische Ebene hinaus die tatsäch-
lichen Faktoren für eine effektive unionale Rechtsdurchsetzung zu beleuchten,
war herausfordernd und konnte nur durch die Unterstützung verschiedener Ge-
sprächspartner gelingen. Eine wichtige Rolle beim Gelingen der Arbeit hatte der
Austausch mit Dr. Andreas Hofmann, ohne den mir die Einarbeitung in die
europapolitische Compliance-Forschung nicht so vertieft gelungen wäre. Zudem
haben mir verschiedene Gespräche mit Praktikern, die das Verfahren der
Schwachstellenbeurteilung tatsächlich anwenden, zusätzliches Hintergrundwis-



VI Vorwort

sen verschafft. Besonders bedanken möchte ich mich daher bei Heiner Nowitzki
vom Bundesministerium des Innern und Roman Fantini von der Agentur Fron-
tex.

Ich bedanke mich beim gesamten Team am Lehrstuhl für Öffentliches Recht
der Freien Universität Berlin, dessen Anmerkungen im Rahmen des Kolloqui-
ums mir bei der Strukturierung der Arbeit sehr geholfen haben. Ebenso bedanke
ich mich bei Malte Krukenberg und Johannes Lindmeier, die in unserer Dok-
torandengruppe einen zentralen Beitrag zum Gelingen der Arbeit geleistet haben.
Besonderer Dank gebührt darüber hinaus Dr. Andreas Gutmann und Dr. Helen
Mengis für das Korrekturlesen meiner gesamten Arbeit.

Herrn Prof. Dr. Matthias Ruffert und Prof. Dr. Christian Calliess danke ich
für die Aufnahme in die vorliegende Schriftenreihe.

Ferner danke ich dem Bundesministerium des Innern für die Förderung des
Drucks der Arbeit.

Schlussendlich gebührt mein Dank meiner Familie, insbesondere meinem
Bruder Dr. Hannes Strobel, der mich mit seinen Erfahrungen bei der Arbeit
kontinuierlich unterstützt hat. Ein besonderer Dank gilt meiner Frau Amela
Bijedić-Strobel, ohne deren Unterstützung ich die Arbeit nicht in dieser Form
hätte fertigstellen können. Zuletzt danke ich meinen Eltern, Elisabeth Weber-
Strobel und Andreas Strobel, die durch ihre großzügige und bedingungslose Un-
terstützung den Umfang und den Anspruch meiner Arbeit erst ermöglicht haben.
Ihnen ist diese Dissertation folgerichtig gewidmet.

Berlin, 23. November 2025 Max Bijedić-Strobel
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Einleitung

A. Problemaufriss und Erkenntnisinteresse: Das Spannungsfeld
zwischen Einheit und Vielfalt beim Vollzug von Unionsrecht

Der einheitliche und effektive Vollzug von Unionsrecht stellt seit jeher eine zen-
trale Herausforderung für die Europäische Union dar und findet daher regel-
mäßig wissenschaftliche Beachtung. Die vorliegende Untersuchung analysiert
die Möglichkeiten der Europäischen Union, auf dem Wege von sekundärrecht-
lichen Regelungen Mechanismen der Rechtsdurchsetzung gegenüber ihren Mit-
gliedstaaten einzurichten. Zu diesem Zweck greift die Arbeit methodisch auf
einen föderalen Rechtsvergleich und einschlägige Erkenntnisse der Politikwis-
senschaften zurück. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Möglichkeiten
des Übergangs zum Eigenvollzug durch einen unionalen Selbsteintritt als einem
Mittel zur föderalen Rechtsdurchsetzung. Die damit verbundenen Fragen be-
treffen das für die Unionsrechtsordnung zentrale Spannungsfeld zwischen einem
gewissen Maß an notwendiger Einheit beim mitgliedstaatlichen Vollzug von
Unionsrecht und der prinzipiellen Vollzugszuständigkeit und Autonomie der
Mitgliedstaaten bei ebendiesem Vollzug. Inwieweit die Union selbst auf dem
Wege von Selbsteintrittsrechten unmittelbar vollziehend tätig werden kann, wird
am Referenzgebiet des Außengrenzschutzes untersucht. Die dadurch gewonne-
nen Erkenntnisse leisten einen Beitrag zur weiteren Konturierung der Voll-
zugsordnung der Union.

I. Vollzugsdefizite als Gefahr für die Rechtsgemeinschaft

1. Vollzugsdefizite als europäisches Problem und Gefahr für die
europäische Integration

Als ein zentrales europäisches Problem, welches die europäische Integration in
ihren Grundfesten bedroht, wird seit langem die Gewährleistung eines einheitli-
chen und effektiven Vollzuges des Unionsrechts identifiziert.1 Aber warum ist der

1 Für den Binnenmarkt bereits Ehlermann, Ein Plädoyer für die dezentrale Kontrolle der
Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch die Mitgliedstaaten, in: FS Pescatore, 1987,
S. 205 (206); sowie Pühs, Der Vollzug von Gemeinschaftsrecht, 1997, S. 43 f.; Eekhoff, Die
Verbundaufsicht, 2006, S. 1 f.; zuletzt Calliess, NVwZ 2018, S. 1 (5); Schorkopf, NVwZ 2018,
S. 9 (14); Lehner, Rechtliche Möglichkeiten zur Schaffung einer EU-Asylbehörde, in: Lehner/
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einheitliche Vollzug von Unionsrecht von solch existenzieller Notwendigkeit?
Zum einen befindet sich die Europäische Union seit dem Jahr 2008 in einem
permanenten Krisenmodus.2 Zu den mannigfaltigen Krisenphänomenen gehö-
ren unter anderem die Finanzkrise, die Schengen-Krise, der Brexit sowie zuletzt
die Corona-Krise. Vollzugsdefizite des Unionsrechts sind zwar nicht unmittelbar
für diese Krisen verantwortlich, doch sie erschweren es der Union, einheitlich
und effektiv auf diese zu reagieren. Zweitens – und deutlich grundlegender –
charakterisierte bekanntlich schon Hallstein die Union als „Rechtsgemein-
schaft“, in der das Recht als kulturelle Kraft die Einigung bewirken soll.3 Eine
solche Gemeinschaft erfordert aber nicht nur gemeinsame Rechtsetzung, son-
dern auch eine darauffolgende einheitliche Anwendung des gemeinsam gesetzten
Rechts. In diesem Sinne müssen die Mitgliedstaaten mit Calliess eine grundsätz-
liche Solidarität in der Union aufbringen, das gemeinsam gesetzte Recht zu be-
folgen, damit die Union als Rechtsgemeinschaft bestehen kann. Insoweit ist die
einheitliche Anwendung nicht nur Bedingung für den Erfolg der Union, sondern
auch grundlegend für ihre Existenz als Rechtsgemeinschaft.4 Da also bereits ein-
zelne Rechtsverstöße eine Gefahr für die gesamte Rechtsordnung darstellen, er-
klärt dies, warum die Kommission bereits 2001 im Rahmen ihres Weißbuchs
„Europäisches Regieren“ feststellte, dass die effektive Durchsetzung von Uni-
onsrecht die zentrale Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit der Europäischen
Union ist.5 In der Literatur wird jedenfalls eine Entwicklung konstatiert, ver-
mehrt direkte Durchsetzungskompetenzen für europäische Organe und sonstige

Wapler (Hrsg.), Die herausgeforderte Rechtsordnung, 2018, S. 183 (185 ff.); Wunderlich,
EuR 2019, S. 557 (558). Mit Blick auf die Vertragsverletzungsverfahren wurde 2004 ein Hö-
hepunkt erreicht und die Zahlen sind seitdem eher rückläufig. Vgl. die statistische Auswer-
tung von Börzel, Why Noncompliance, 2021, S. 97.

2 Vom ehemaligen Präsidenten der Kommission Jean Claude Juncker als „Poly-Krise“
bezeichnet, vgl. Die „Europa-Rede“ von Präsident Jean-Claude Juncker bei der Konrad
Adenauer Stiftung, Berlin, 9. November 2016, SPEECH/16/3654.

3 Hallstein, Die Europäische Gemeinschaft, 5. Aufl. 1979, S. 51 ff.
4 Calliess, Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union, 2. Aufl.

1999, S. 195. In diesem Kontext geht Halberstam davon aus, dass ein ordnungsgemäßer
Rechtsvollzug immer wichtiger wird, je mehr sich eine Rechtsordnung konsolidiert und un-
mittelbare tatsächliche Bindungswirkung für sich in Anspruch nimmt Halberstam, Compa-
rative Federalism and the Issue of Commandeering, in: Nicolaı̈dis/Howse (Hrsg.), The fe-
deral vision, 2003, S. 213 (224 f.).

5 Europäische Kommission, Europäisches Regieren – Ein Weissbuch, KOM(2001) 428
endgültig, Abl. 2001, Nr. C 287/1, S. 3. Ganz in diesem Sinne stellte die Kommission zuletzt
fest: „Die einheitliche Anwendung des EU-Rechts in allen Mitgliedstaaten ist von entschei-
dender Bedeutung für den Erfolg der Europäischen Union“, Europäische Kommission, EU-
Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere Anwendung, Mitteilung zur besseren Anwendung
von EU-Recht (2016), 19.01.2017, ABl. 2017, Nr. C 18/10, S. 17. Vgl. auch Pühs, Der Vollzug
von Gemeinschaftsrecht, 1997, S. 43 f.; Eekhoff, Die Verbundaufsicht, 2006, S. 1 f. Aus der
Politikwissenschaft Polak, What works to make EU law work?, Dissertation, Maastricht,
2015, S. 31.
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Stellen, also auch Agenturen, einzurichten.6 Vollzugsdefizite stellen nach wie vor
eine zentrale Herausforderung für die europäische Integration als Ganzes dar,
sodass ein Bedarf für eine kontinuierliche rechtswissenschaftliche Aufarbeitung
möglicher Lösungen besteht.

2. Der einheitliche und effektive Vollzug von Unionsrecht als anhaltendes Problem
– Vollzugsdefizite als sektorales Phänomen

Das Problem der Vollzugsdefizite im Unionsrecht – oder mangelnder Compliance
mit dem Unionsrecht – beim indirekten Vollzug, also der Gesetzesverwirklichung
durch die Mitgliedstaaten, ist keineswegs neu.7 Die Union hat zwar ein durchaus
gravierendes Problem mit Vollzugsdefiziten, dieses ist aber nicht so weit verbrei-
tet, wie es zunächst den Anschein hat.8 Mit Blick auf die laufenden Vertragsver-
letzungsverfahren wird deutlich, dass es sich um sektorale Probleme handelt:
Bestimmte Politikfelder sind von Vollzugsdefiziten geprägt, in anderen bestehen
kaum Probleme.9 Zusammenfassend handelt es sich bei Vollzugsdefiziten zwar
um ein Querschnittsphänomen, dieses ist aber zugleich nur in einigen Sektoren
besonders prävalent.10 Die Gründe für diese sektoralen Vollzugsdefizite sind
komplex und können wohl nicht ausschließlich durch Regelungen auf Unions-
ebene angegangen werden.11 Die jeweiligen Gründe für Vollzugsdefizite in der
Politikformulierungsphase, also beim Prozess der Rechtsetzung, sind zwar von
enormer Bedeutung für die Union, die entsprechende Forschung soll aber der
Politikwissenschaft vorbehalten bleiben. Rechtlich verwertbar und für die vor-
liegende Untersuchung relevant ist die Frage, welche Regelungsoptionen auf
Unionsebene zum Abbau von Vollzugsdefiziten beitragen können. Rechtsdurch-
setzung erfasst nach dem hier vertretenen Verständnis in Abgrenzung zur Recht-
setzung alle Mechanismen, die der Einhaltung des gesetzten Unionsrechts die-
nen.12 Die vorliegende Arbeit nähert sich dem Phänomen der Vollzugsdefizite aus

6 Scholten/Luchtman/E. Schmidt, The proliferation of EU enforcement authorities: a new
development in law enforcement in the EU, in: Scholten/Luchtman (Hrsg.), Law enforcement
by EU authorities, 2017, S. 1 (2 f.); Scholten, Mind the trend!, JEPP 24 (2017), S. 1348
(1350 ff.); Eliantonio/Cacciatore, When the EU takes the field, JEI (2021), S. 1 (6).

7 Vgl. etwa die Untersuchung von Pühs, Der Vollzug von Gemeinschaftsrecht, 1997,
S. 110 ff.

8 Wunderlich, EuR 2019, S. 557 (576 f.); Börzel, Why Noncompliance, 2021, S. 97 ff.
9 Vgl. zuletzt Europäische Kommission, General Statistical Overview, Accompanying the

document „Report from the Commission Monitoring the application of European Union law
2020 Annual Report“, 23.07.2021, SWD(2021) 212 final, S. 22, 24. Sowie aus der Literatur
Wunderlich, EuR 2019, S. 557 (576 f.); Börzel, Why Noncompliance, 2021, S. 141 ff.

10 Vgl. im Ergebnis mit einer ähnlichen Einschätzung Voßkuhle, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.),
HBVwR III, 2022, § 59, Rn. 31.

11 Vgl. etwa das Power-Capacity-Politicization-Erklärungsmodell (PCP) von Börzel, das
die Stufe der Politikformulierung (Shaping) und der mitgliedstaatlichen Durchführung (Ta-
king) einbezieht, Börzel, Why Noncompliance, 2021, S. 56.

12 Schroeder, in: Niedobitek (Hrsg.), Europarecht, 2. Aufl. 2019, § 8, Rn. 6. Nach Magiera,
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juristischer Perspektive und fragt, inwieweit die Union im Rahmen ihrer Voll-
zugsordnung den bestehenden Hemmnissen durch Durchsetzungsregelungen im
Sekundärrecht begegnen kann. Die Frage nach den Ursachen von Vollzugsdefi-
ziten, etwa eine zunehmende gesellschaftliche Politisierung bestimmter Rege-
lungsbereiche, ist für die vorliegende Untersuchung daher nicht von entscheiden-
der Relevanz, da diese tatsächlichen Problematiken keine unmittelbaren juristi-
schen Folgen nach sich ziehen.

Neben anderen Politikfeldern sind unionsrechtliche Vollzugsdefizite im Be-
reich des Außengrenzschutzes und der Migration besonders prävalent.13 Die vor-
liegende Arbeit wird das Querschnittsproblem der Vollzugsdefizite daher am Re-
ferenzgebiet des Schengen-Acquis – konkret des SGK – aufzeigen. Dafür wird
sogleich das für die Untersuchung zentrale Vollzugsdefizit erläutert.

3. (Föderales) Vollzugsdefizit des Schengen-Acquis im Bereich Außengrenzschutz
als Gefährdung des Schengen-Raumes (RFSR) – Die Schengen-Krise 2015

Die Schengen-Krise stellt zunächst eine Krise des Vollzugs von Unionsrecht dar.
Die Krise verdeutlicht die teilweise mangelhafte Einhaltung des Schengen-Besitz-
standes durch die Mitgliedstaaten an der Außengrenze. Entsprechende Anhalts-
punkte für tatsächliche Unzulänglichkeiten finden sich konkret im Schengen-
Evaluierungsbericht für Griechenland aus dem Jahr 2016.14 In der Empfehlung
des Rates auf Basis der Evaluierung Griechenlands aus dem Jahr 2015 wird
deutlich, dass in verschiedenen Mitgliedstaaten der Union durch die besonderen
Herausforderungen Probleme bei der effektiven Außengrenzkontrolle und damit
auch bei Vollzug und Befolgung der gemeinsamen Regeln des Schengen Besitz-
standes vorlagen. Der Rat sah dies als ernsthafte Gefährdung des Schengen-
Raumes als Ganzem an, welche unverzügliche Handlungen erfordert. Dieses
Erfordernis treffe der Empfehlung zufolge insbesondere Griechenland, aber auch
die anderen Mitgliedstaaten. Die unangekündigten Inspektionen im Rahmen des
Schengen-Evaluierungsmechanismus (SEM) hätten gezeigt, dass die Maßnah-
men Griechenlands zum Außengrenzschutz unzureichend gewesen seien. So sei
tatsächlich keine Registrierung oder Erfassung von Personen vorgenommen
worden. Es habe außerdem an personellen und technischen Kapazitäten gefehlt.
Eine effektive Grenzkontrolle habe nicht stattgefunden. Dies stelle in der Ge-

in: Schulze/Janssen/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht, 4. Aufl. 2020, § 13, Rn. 11 ist mit
Rechtsdurchsetzung grundsätzlich die „Normenverwirklichung“ gemeint.

13 Thym/Hailbronner, JZ 71 (2016), S. 753 (758 f.); Wunderlich, EuR 2019, S. 557 (566 ff.).
Sowie mit entsprechenden Nachweisen auf einschlägige Vertragsverletzungsverfahren Gold-
ner Lang, European Journal of Migration and Law 22 (2020), S. 39 (40). Außerdem aus der
Perspektive der Politikwissenschaft Börzel, Why Noncompliance, 2021, S. 164 ff.

14 Rat der Europäischen Union, Council Implementing Decision setting out a Recommen-
dation on addressing the serious deficiencies identified in the 2015 evaluation of the appli-
cation of the Schengen acquis in the field of management of the external borders by Greece,
5985/16, 12.2.2016. Dazu auch Thym/Hailbronner, JZ 71 (2016), S. 753 (758).
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samtschau eine Nichteinhaltung der Verpflichtungen hinsichtlich des Grenz-
schutzes seitens Griechenlands dar. Der Rat betont dabei ausdrücklich die Not-
wendigkeit eines effektiven Grenzschutzes unter Beachtung des Schengen Besitz-
standes als notwendige Bedingung für das Bestehen des Schengen-Raumes an
sich.15

In der Schlussfolgerung Nr. 8e zu seiner Tagung am 18./19. Februar 2016
kommt der Europäische Rat zu dem Schluss: „Wir müssen wieder dahin zurück-
kehren, dass alle Mitglieder des Schengen-Raumes den Schengener Grenzkodex
(SGK)16 vollständig anwenden“.17 Noch deutlicher wird Schlussfolgerung 8d, die
eine „Politik des Durchwinkens“ aufseiten einzelner Mitgliedstaaten feststellt.18

Dies wurde von der Kommission in ihrer Mitteilung „Zurück zu Schengen“ auf-
genommen, in der sie feststellt, dass die Schengen-Krise „einige Mitgliedsstaaten
zur Politik des Durchwinkens veranlasst hat“.19

Zuvor machte bereits der Vorschlag für die Reform der Agentur Frontex von
2015 darauf aufmerksam, dass die durch den erhöhten Migrationsdruck entstan-
dene Sekundärmigration innerhalb der Union nach Auffassung der Kommission
dafür verantwortlich war, dass sich die Mitgliedstaaten veranlasst sahen, Grenz-
kontrollen an den Binnengrenzen einzuführen.20 Dies stelle das zentrale Ziel des
RFSR gem. Art. 67 Abs. 2 AEUV, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts ohne Kontrollen an den Binnengrenzen zu schaffen, in Frage. Daraus
schloss die Kommission, dass ein Schengen-Raum ohne Binnengrenzen nur dann
zu erreichen sei, wenn als Ausgleich ein wirksamer Außengrenzschutz eingerich-
tet werde.21

Aus Sicht der Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission stellt sich
die Schengen-Krise also im Wesentlichen als eine Krise des mangelhaften Rechts-
vollzugs dar. Wie noch gezeigt werden wird, bestehen die Vollzugsdefizite aber
nicht nur in einer mangelnden Durchführung des Außengrenzschutzes, sondern

15 Zum Ganzen Rat der Europäischen Union, SEM Empfehlung Griechenland, 5985/16,
S. 2 ff.

16 Verordnung (EU) Nr. 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
9.3.2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen
(Schengener Grenzkodex), ABl. 2016, Nr. L 77/1, zuletzt geändert durch VO 2024/1717,
ABl. 2024, Nr. L 1717/1.

17 Europäischer Rat, Schlussfolgerungen – Tagung des Europäischen Rates vom 18. und
19. Februar 2016, 19.02.2016, EUCO 1/16, S. 4.

18 Europäischer Rat, Schlussfolgerungen – Tagung des Europäischen Rates vom 18. und
19. Februar 2016, 19.02.2016, EUCO 1/16, S. 4.

19 Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission: Zurück zu Schengen, ein Fahr-
plan, COM(2016) 120 final, 4.3.2016, S. 2.

20 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 2007/2004, der Verordnung (EG) Nr. 863/2007 und der Entscheidung
2005/267/EG des Rates, COM (2015) 671 final, 15.12.2015, S. 2, 83 f.

21 Europäische Kommission, Frontex Reformvorschlag 2015, COM (2015) 671 final, S. 2,
83 f.
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insbesondere auch in der mangelnden Beachtung grund- und menschenrechtli-
cher Gewährleistungen beim Außengrenzschutz.22 Ob ein effektiver Vollzug von
Unionsrecht allein zu einer nachhaltigen Lösung aller Probleme des Politikfeldes
führt, kann an dieser Stelle dahinstehen. Zumindest stellt ein effektiver Vollzug
nach der verbreiteten Auffassung von Unionsorganen und Mitgliedstaaten ein
zentrales Element der Lösung dar. Eine mangelnde Außengrenzkontrolle führt
dazu, dass die ausgleichende Funktion der Außengrenze für den Verlust der Bin-
nengrenzkontrollen wegfällt und das Bestehen des Schengen-Raumes an sich
gefährdet wird.23 Dabei sind Binnenmarkt und Schengen-Raum nach dem Pri-
märrecht zwar unabhängige Ziele, diese sind aber funktional aufs Engste ver-
bunden.24

Es ist zwar nahezu offenkundig, dass es sich bei der Schengen-Krise um ein
mehrpoliges Problem handelt, sodass eine nachhaltige Lösung nur über parallele
Reformen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) und der Dub-
lin-VO25 erreicht werden können.26 Dies sind aber Folgeprobleme, die in der
vorliegenden Untersuchung nicht angemessen bearbeitet werden können und
sollen. Die Arbeit wird den dahingehend bestehenden Rechtsrahmen nicht ver-
lassen. Sie konzentriert sich als Referenzgebiet auf die Funktion der Frontex-VO
(2019), um die mit Blick auf den SGK bestehenden Vollzugsdefizite zu beheben.
Nach zutreffender Auffassung von Andersen besteht eine funktionale Über-
schneidung von Vollzugs- und Durchsetzungskompetenzen.27 Die vorliegende
Untersuchung basiert daher auf der Prämisse, dass Vollzugsregelungen zu einer
verbesserten Rechtsdurchsetzung beitragen können.28

II. Ausgangspunkt: Verbundaufsicht durch Unionsagenturen als Mittel zur
Behebung von Vollzugsdefiziten

Im Folgenden soll der Zusammenhang von Vollzugsdefiziten und der Verbund-
aufsicht dargestellt werden. Die zentrale Rolle, die der einheitliche Vollzug von

22 Siehe dazu unten § 8 A. II., S. 192 ff.
23 Zu diesen Desintegrationstendenzen siehe Bergmaier, The EU’s External Border Ma-

nagement in the Context of the „Migration Crisis“, Masterarbeit, München, 2019, S. 43.
24 Neville et al., Study for the European Parliament’s Committee on Internal Market and

Consumer, Cost of non-Schengen, the impact of border controls within Schengen on the
Single Market, 2016, PE 578.974, S. 20.

25 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.
Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der
für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitglied-
staat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist, ABl. 2013, Nr. L 180/31.

26 Zu den Krisenursachen Thym/Hailbronner, JZ 71 (2016), S. 753 (759 f.); sowie Goldner
Lang, European Journal of Migration and Law 22 (2020), S. 39 (46).

27 Andersen, The Enforcement of EU Law, 2012, S. 163 ff., 232.
28 Diese wird auch von der politikwissenschaftlichen Compliance-Forschung bestätigt,

siehe dazu unten § 9 A. II. 4., S. 211 ff.
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Unionsrecht spielt, ist im Primärrecht mit Art. 197 Abs. 1 EUV anerkannt. Die
effektive Durchführung des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten stellt nun-
mehr ein eigenständiges unionales Interesse dar, das Verfassungsrang genießt. In
vorausgegangenen Arbeiten wie etwa bei Eekhoff wurde aufgezeigt, dass eine
Verbundaufsicht ein zentrales Mittel zur Gewährleistung eines einheitlichen Voll-
zugs von Unionsrecht darstellt.29 Die Verbund- oder Unionsaufsicht beschreibt
nach dem hier vertretenen Verständnis konkret die Aufsicht von Stellen und
Organen der Union gegenüber den Mitgliedstaaten und deren Behörden im Rah-
men des Europäischen Verwaltungsverbundes.30 Diese wird von Eekhoff über-
zeugend als zentrales Mittel zur Behebung von Vollzugsdefiziten gesehen.31 Für
die Verbundaufsicht gilt wie für die Bundesaufsicht, dass es sich um ein Feld
handelt, welches sich besonders zur Konturierung allgemeiner Rechtsgrundsätze
in föderalen Systemen anbietet.32

Mit dem Vertragsverletzungsverfahren gem. Art. 258 AEUV besteht bereits
ein primärrechtliches Verfahren zur Gewährleistung eines rechtskonformen Voll-
zugs von Unionsrecht durch die Mitgliedstaaten. Der Rückgriff auf sekundär-
rechtliche Institute ist demnach gesondert begründungsbedürftig. In diesem
Kontext wurde die Untauglichkeit des Vertragsverletzungsverfahrens für die ef-
fektive Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung des Unionsrechts durch die
Mitgliedstaaten in der Literatur aber bereits festgestellt.33 Verbreitet ist die Fest-
stellung, eine inhaltlich korrekte Umsetzung könne damit kaum sichergestellt
werden, denn es sei zu schwerfällig und zeitaufwändig.34 Hinsichtlich der Effek-
tivität des Vertragsverletzungsverfahrens weist bereits Biaggini darauf hin, dass

29 Zum Folgenden, freilich mit einer Beschränkung auf eine Verbundaufsicht durch die
Kommission, Eekhoff, Die Verbundaufsicht, 2006, S. 321 f.

30 Vgl. Eekhoff, Die Verbundaufsicht, 2006, S. 5; Kahl, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aß-
mann/Voßkuhle (Hrsg.), GdVwR III, 2. Aufl. 2013, § 47, Rn. 219. Nicht erfasst ist also die sog.
Unionsaufsicht im Rahmen des Art. 7 EUV. Vgl. zu dieser etwa Pforr, Die allgemeine Uni-
onsaufsicht, 2004.

31 Eekhoff, Die Verbundaufsicht, 2006, S. 320 ff. Mit der richtigen Einschränkung, dass
Vollzugsdefizite auch auf anderen Faktoren beruhen können. Siehe dazu Teil 3 der vorliegen-
den Arbeit. Zu den Vollzugsdefiziten im Unionsrecht siehe bereits Pühs, Der Vollzug von
Gemeinschaftsrecht, 1997, S. 110 ff.

32 Für den Bundesstaat Biaggini, Theorie und Praxis des Verwaltungsrechts im Bundes-
staat, 1996, S. 161.

33 Pühs, Der Vollzug von Gemeinschaftsrecht, 1997, S. 132 ff.; ferner Schmidt-Aßmann,
Perspektiven der Europäisierung des Verwaltungsrechts, in: Axer/Grzeszick/Kahl et al.
(Hrsg.), Das europäische Verwaltungsrecht in der Konsolidierungsphase, 2010, S. 263 (271);
zuletzt Goldner Lang, European Journal of Migration and Law 22 (2020), S. 39 (54).

34 Ehlermann, Ein Plädoyer für die dezentrale Kontrolle der Anwendung des Gemein-
schaftsrechts durch die Mitgliedstaaten, in: FS Pescatore, 1987, S. 205 (208); Eekhoff, Die
Verbundaufsicht, 2006, S. 4; zuletzt Prete, Infringement proceedings in EU law, 2017, S. 346,
399. Direkt zur Schengen-Krise Thym/Hailbronner, JZ 71 (2016), S. 753 (759). Aus der Poli-
tikwissenschaft Polak, What works to make EU law work?, Dissertation, Maastricht, 2015,
S. 483.
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sich dieses Verfahren in erster Linie auf die formale Erfüllung von gemeinschafts-
rechtlichen Gesetzgebungsaufträgen, also die zeitnahe Umsetzung von Richtli-
nien, bezieht. So sei das Verfahren für die Erfordernisse einer unionsrechtlichen
Verwaltungsaufsicht wegen des gerichtlichen Zuschnitts zu schwerfällig.35 In die-
ser Hinsicht stellt Pühs fest, dass die Kommission zunächst ein Problem habe, die
nötigen Informationen für ein Vertragsverletzungsverfahren zu sammeln, denn
die Ebene der administrativen Rechtsanwendung sei zu weit entfernt.36 Des Wei-
teren sei die Aufsicht insgesamt zu schwerfällig, insbesondere wenn die Rechts-
verletzungen im Grunde niedrigschwellig seien und die Aufsicht außerdem nur
nachträglich erfolgen kann.37 Neben der Untauglichkeit für Bagatellfälle beste-
hen außerdem Unzulänglichkeiten bei der Durchsetzungsfähigkeit.38 Diese Fak-
toren machen das Vertragsverletzungsverfahren für Rechtsverstöße, die eine zeit-
nahe Abstellung erfordern, nur zu einem bedingt tauglichen Aufsichtsmittel.

Da sich das Vertragsverletzungsverfahren folglich nicht als vollumfänglich
tauglich erweist, ist auf das Institut der Verbundaufsicht zu verweisen.39 Insoweit
ist jedenfalls die Frage zu stellen, ob sekundärrechtliche Aufsichtsmechanismen
hier Abhilfe schaffen können. In diesem Kontext stellte Dehousse bereits 1997
fest, dass die reine Harmonisierung materiellen Rechts nicht ausreichend ist, um
eine einheitliche Anwendung oder ein einheitliches Verhalten nationaler Behör-
den zu garantieren. Er führt dies darauf zurück, dass unterschiedliche Standards
und Bedeutungen in den jeweiligen Verwaltungstraditionen bestehen. Nach De-
housse stehen zwei Wege offen, um diese „regulatorische Lücke“ zu schließen.
Zum einen durch noch detailliertere legislative Vorgaben. Diese können auch
beinhalten, dass die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet würden, die Verstöße
durch Private zu sanktionieren. Außerdem komme in Betracht, Privaten Kla-
gerechte einzuräumen, um so dem Recht zur Durchsetzung zu verhelfen. Ein
zweiter Weg sei es, die supranationale Ebene, also EU-Organe, namentlich die
Kommission, mit Durchführungs- und Kontrollbefugnissen auszustatten. Ein
Prototyp dafür sei das Kartellverfahren.40 In diesem Sinne hebt auch schon Ma-
jone die Funktion von Agenturen hervor, eine Aufsicht über die mitgliedstaatli-
che Umsetzung des Unionsrechts zu führen. Vollzugsdefizite könnten nämlich

35 Biaggini, Theorie und Praxis des Verwaltungsrechts im Bundesstaat, 1996, S. 181; ähn-
lich bereits Ehlermann, Ein Plädoyer für die dezentrale Kontrolle der Anwendung des Ge-
meinschaftsrechts durch die Mitgliedstaaten, in: FS Pescatore, 1987, S. 205 (208 f.).

36 Pühs, Der Vollzug von Gemeinschaftsrecht, 1997, S. 135 f., mit dem Vertragsverlet-
zungsverfahren als Beispiel für eine zentrale Kontrolle.

37 Pühs, Der Vollzug von Gemeinschaftsrecht, 1997, S. 137 f.
38 Pühs, Der Vollzug von Gemeinschaftsrecht, 1997, S. 237 f.
39 Schmidt-Aßmann, Perspektiven der Europäisierung des Verwaltungsrechts, in: Axer/

Grzeszick/Kahl et al. (Hrsg.), Das europäische Verwaltungsrecht in der Konsolidierungs-
phase, 2010, S. 263 (271).

40 Zum Ganzen Dehousse, Regulation by networks in the European Community, JEPP 4
(1997), S. 246 (251 f.).
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dazu führen, dass die gemeinsam gesetzten Regeln – das Unionsrecht – an Glaub-
würdigkeit verlieren.41

Nach Dehousse sind Agenturen, wie etwa im Referenzgebiet Frontex, daher
ein von der Union zur Lösung der Vollzugsprobleme eingesetztes Mittel. Haupt-
ziel sei es zunächst, Netzwerke zwischen den nationalen Behörden aufzubauen,
die mit dem Vollzug von Unionsrecht betraut sind. Dies diene der Vereinfachung
des Austausches von Informationen, vor allem auch zwischen den nationalen
Behörden. Deswegen sei diese Entwicklung, also die Einrichtung von Agenturen,
zunächst auf wenig politischen Widerstand gestoßen, da sie ursprünglich kaum
unmittelbare Vollzugsbefugnisse innehatten. Außerdem würden Agenturen über
die Verwaltungsräte, die sich meist aus nationalen Behördenvertretern zusam-
mensetzten, maßgeblich von den Mitgliedstaaten kontrolliert.42 In dieser Hin-
sicht würden die Agenturen eher als Herzstücke der Netzwerke und nicht als neue
supranationale Einrichtungen wahrgenommen. Damit stellten sie keine Gefahr
für die Autorität nationaler Regulierer dar.43

III. Unionsverfassungsrechtliches Spannungsfeld zwischen Einheit und
Vielfalt des Vollzuges von Unionsrecht

Zentrales rechtliches Spannungsfeld der Untersuchung ist die prinzipielle Voll-
zugsbefugnis der Mitgliedstaaten und die Notwendigkeit eines einheitlichen Voll-
zuges. Das Problem ist, wie bereits v. Danwitz grundsätzlich herausarbeitet, die
Wirksamkeit des materiellen Unionsrechts zu gewährleisten, ohne die primäre
Vollzugsbefugnis der Mitgliedstaaten und deren institutionelle und prozedurale
Autonomie beim Vollzug des Unionsrechts übermäßig zu beschneiden. Es geht
also im Wesentlichen um den Ausgleich zweier gegenläufiger Verfassungsgrund-
sätze des Unionsrechts, die rechtlich auf dem Wege der praktischen Konkor-
danz44 in einen Ausgleich zu bringen sind.45

Im Ausgangspunkt der konkreten Betrachtung von sekundärrechtlichen Me-
chanismen der Durchsetzung von Unionsrecht steht der zunächst rein beschrei-
bende Befund von Schmidt-Aßmann im Kontext von Inspektionen: „Das Uni-
onsrecht besitzt insofern sogar mehr Zugriffsmöglichkeiten, als sie dem deut-
schen Bundesstaatsrecht vertraut sind.“46 Die vorliegende Arbeit ist freilich nicht

41 Zum Ganzen Majone, The future of regulation in Europe, in: Majone (Hrsg.), Regu-
lating Europe, 1996, S. 265 (274 ff.).

42 Diese enge Rückbindung an die Mitgliedstaaten ebenso hervorhebend Majone, The
future of regulation in Europe, in: Majone (Hrsg.), Regulating Europe, 1996, S. 265 (276).

43 Zum Ganzen Dehousse, Regulation by networks in the European Community, JEPP 4
(1997), S. 246 (255 ff.).

44 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl.
1995, S. 28.

45 Zum Ganzen v. Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, 2008, S. 312.
46 Schmidt-Aßmann, Perspektiven der Europäisierung des Verwaltungsrechts, in: Axer/

Grzeszick/Kahl et al. (Hrsg.), Das europäische Verwaltungsrecht in der Konsolidierungs-
phase, 2010, S. 263 (271).
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die erste Untersuchung, die feststellt, dass es der Union prinzipiell offensteht, im
Rahmen ihrer Sachkompetenzen auch Aufsichtsverfahren im Sekundärrecht ein-
zurichten.47 Ein primärrechtlicher, pauschaler Ausschluss jeglicher Rechtsdurch-
setzung besteht nicht. Dies korrespondiert auch mit der Feststellung von J.P.
Schneider, dass der Verwaltungsbund als bündisches Konzept grundsätzlich of-
fen für verschiedene Verhältnisse von Einheit und Vielfalt in Bezug auf Verwal-
tung und besonders auf den Vollzug von Unionsrecht ist.48

Bislang fehlt es aber an einer hinreichenden Konturierung des konkreten
unionsverfassungsrechtlichen Rahmens für die Rechtsdurchsetzung durch se-
kundärrechtliche Vollzugsregelungen unter Einbeziehung der europäischen
Agenturen. Konkretes Forschungsziel der Untersuchung ist es daher, einen nutz-
baren Rahmen für die Kompetenzabgrenzung beim Vollzug von Union und Mit-
gliedstaaten zu entwickeln, der den aktuellen Herausforderungen an die Uni-
onsrechtsordnung gerecht wird. Es geht also um die Herausarbeitung einer Voll-
zugsordnung aus den unionsverfassungsrechtlichen Grundlagen. Entwickelt
wird dieser Rahmen am Beispiel von Interventionsrechten und konkret am Re-
ferenzgebiet des Außengrenzschutzes. Konkret geht es um die Frage, ob Art. 42
VO 2019/1896 (Frontex-VO 2019)49 ein Modell für eine effektivere Gewährleis-
tung von Unionsrecht darstellt.

Die vorliegende Untersuchung unterliegt hinsichtlich möglicher Erkenntnisse
zur potenziellen Stärkung unionaler Rechtsdurchsetzung unter zwei Gesichts-
punkten Grenzen. Zwar geht es in der Arbeit um Rechtsdurchsetzung im All-
gemeinen, sie nimmt aber zum einen nicht für sich in Anspruch, jegliche Form der
Nichtbefolgung von Unionsrecht durch einzelne Mitgliedstaaten gleichermaßen
zu lösen. Nicht vertieft werden Fragen der Rechtsstaatlichkeit, die dem weiteren
Forschungsfeld überlassen bleiben sollen.50 Freilich kann die vorliegende Unter-
suchung nicht die Augen vor diesen Entwicklungen verschließen. Die hier erar-
beiteten Vorschläge können aber nur begrenzt zur Lösung des Problems eines
Rechtsstaatsabbaus beitragen. Die hier erarbeiteten Vorschläge sind zu Mecha-
nismen der unionalen Rechtsstaatsgewährleistung hinzuzudenken51 und basieren

47 Biaggini, Theorie und Praxis des Verwaltungsrechts im Bundesstaat, 1996, S. 185;
Eekhoff, Die Verbundaufsicht, 2006, S. 189.

48 J.-P. Schneider, Strukturen des Europäischen Verwaltungsverbunds, in: Schneider/Ca-
ballero (Hrsg.), Strukturen des Europäischen Verwaltungsverbunds, 2009, S. 9 (12).

49 Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. No-
vember 2019 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verord-
nungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624, ABl. 2019, Nr. L 295/1.

50 Vgl. dazu zuletzt mit einem guten Überblick Voßkuhle, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.),
HBVwR III, 2022, § 59, Rn. 32 ff.; sowie Symann, Schutz der Rechtsstaatlichkeit durch eu-
ropäisches Haushaltsrecht, 2021; außerdem bereits die Beiträge in Closa/Kochenov (Hrsg.),
Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union, 2016 und Jakab/Kochenov
(Hrsg.), The Enforcement of EU Law and Values, 2017.

51 Vgl. aber zu Lösungsvorschlägen für die Rechtsstaatsproblematik den Exkurs bei § 9 A.
IV., S. 216 ff.
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